
 
Erweiterung des Bundesministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare 
Sicherheit 
Weitere besondere Vertragsbedingungen 
 

 
9.2 Baustellenbesprechungen 
Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der AG regelmäßig durchführt, einen 
geeigneten weisungsbefugten bevollmächtigten Vertreter zu entsenden, der befugt und verpflichtet ist, 
verbindliche Abstimmungen zu treffen, Anweisungen des AG entgegenzunehmen und 
erforderlichenfalls sofort ausführen zu lassen. Die Besprechungen finden jeweils wöchentlich statt. 
 
 
9.3 Baubetreuung 
Die Arbeiten müssen von einem fachlich qualifizierten Projektleiter betreut werden, der dem 
Auftraggeber vor Ausführungsbeginn zu benennen hat, siehe Anlage A (Formblatt Erfahrungen und 
Qualifikation des Projektteams).  
 
 
9.4 Regelarbeitszeiten des Bauvorhabens  
Montag bis Freitag von 07:00 Uhr bis 18:00 Uhr.  
 
Samstags, sonn- und feiertags ist die Baustelle in der Regel geschlossen. Eine Abweichung von der 
Regelarbeitszeit ist nur in begründeten Ausnahmefällen möglich, die dem Auftraggeber mindestens 1 
Woche vorher schriftlich mitzuteilen sind. Der Auftraggeber kann das Abweichen von der 
Regelarbeitszeit begründet ablehnen, ohne dass dem Auftragnehmer dadurch Ansprüche (Nachträge, 
Behinderung etc.) entstehen. Die Anordnung der Abweichung von der Regelarbeitszeit durch den 
Auftraggeber bleibt von dieser Regelung unberührt.  
Die Einholung der behördlichen Genehmigung zur Abweichung der Regelarbeitszeit liegt  
in der Verantwortung des Auftragnehmers. 
 
 
9.5 Bauanlaufbesprechung 
Nach Auftragserteilung wird eine Bauanlaufbesprechung durchgeführt, in der der Auftragnehmer u. a. 
über die vom AG für die Auftragsabwicklung festgelegten Regelverfahren und -abläufe informiert wird 
und die hierzu zu verwendenden Formularvordrucke (u. a. für Beantragung von Baustellenausweisen) 
erhält. Der Auftragnehmer ist zur Einhaltung der vorgegebenen Verfahren und zur Verwendung der an 
ihn überreichten Formularvordrucke verpflichtet. 
 
 
9.6 Nachweise (Aufmaße) 
Die Aufmaßblätter sind vor Rechnungslegung mit der OÜ abzustimmen. Die den Rechnungen 
beigefügten Aufmaßblätter/Aufmaßzeichnungen sind fortlaufend durchzunummerieren. Darüber hinaus 
ist jedes Rechnungsanlagenblatt im Kopf so zu beschriften, dass eindeutig die Zuordnung zu der 
jeweiligen Rechnung und der/den Positionen gewährleistet ist. In Rechnung gestellte Mengensummen 
müssen in Aufmaßblättern per Mengenzusammenstellung nachvollziehbar aufgestellt ablesbar sein. Die 
vom AN zu erstellenden Aufmaßblätter sind nach Leistungspositionen getrennt aufzustellen. Ab der 2. 
Abschlagsrechnung (AR) bis hin zur Schlussrechnung (SR) ist mit den Einzelaufmaßblättern eine 
Aufmaßzusammenstellung einzureichen. In der Aufmaßzusammenstellung ist eindeutig auszuweisen, 
welche Aufmaßblätter mit welcher AR zu welcher Position eingereicht wurden und um wie viel der 
Mengenzuwachs je Position und AR bzw. SR zugenommen hat. 
 
 
9.7 Einrichtung von Unterkünften  
Unterkünfte wie Schlafräume und Aufenthaltsräume für die Freizeit dürfen in der Liegenschaft, in der 
sich die Baustelle befindet, nicht eingerichtet werden. 
 
 
 
 



 
9.8 Bauschild, Baureklame 
Werbung und Baureklame ist ausdrücklich nur nach schriftlicher Genehmigung durch den AG gestattet.  
 
 
9.9 Dokumentenmanagement 
 
Verwendung eines PKMS  
Dokumente, Dateien und Planunterlagen werden im Allgemeinen über das PKMS zur Verfügung gestellt 
und verteilt. Grundsätzlich sind für das Einstellen der Planunterlagen die Vorgaben aus der 
Dokumentationsrichtlinie durch die Projektbeteiligten einzuhalten, sofern erforderlich.  
Die Nutzung des PKMS wird nicht gesondert vergütet und ist mit einzukalkulieren.  
  
 


